
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/6/25 12Os123/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1969

Norm

StPO §228

StPO §281 Z3

Rechtssatz

Der Nichtigkeitsgrund des § 281 Z 3 StPO liegt, soweit er eine Verletzung des § 228 StPO zum Gegenstand hat, nur

dann vor, wenn der Ausschluß der Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung sachlich nicht begründet war (ZBl 1934/23).

Entscheidungstexte

12 Os 123/69
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